
 

 

 

 

An alle Eltern von Schülerinnen und Schülern mit einer Lese-Rechtschreibstörung! 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

Sie haben soeben bei der Anmeldung Ihrer Tochter/Ihres Sohnes an der staatl. Wirtschaftsschule Passau 
angegeben, dass diese/dieser eine Lese-Rechtschreibstörung hat, die von einer entsprechenden Stelle 
durch ein Gutachten nachgewiesen wurde. 
 

Der Nachweis einer Lese-Rechtschreib-Störung kann erfolgen durch: 
 
a) die Vorlage einer schulpsychologischen Stellungnahme 
b) durch ein fachärztliches Zeugnis, das durch einen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein 

Sozialpädiatrisches Zentrum oder eine andere entsprechend aus- und weitergebildete Fachkraft 
erstellt worden ist; hier ist ergänzend die Vorlage einer schulpsychologischen Stellungnahme 
erforderlich. 

 

Bei einem Schulwechsel ist eine erneute formale Entscheidung über Nachteilsausgleich und Notenschutz 
erforderlich. 
 

Das Gutachten über das Vorliegen einer Lese-Rechtschreibstörung ist beim Übertritt in eine 
weiterführende Schule, hier die Staatl. Wirtschaftsschule Passau, von der zuständigen Schulpsychologin 
neu zu bestätigen. 
 

Die für die Staatl. Wirtschaftsschule Passau zuständige Schulpsychologin, Frau Andrea Fasching, kann 
über folgende Adresse erreicht werden: 
 

Andrea Fasching, Am Fernsehturm 1, 94036 Passau, Tel. 0851/959140, E-Mail: A.Fasching@bs2pa.de 
 

Wir bitten Sie hiermit, uns den Antrag mit den erforderlichen Unterlagen baldmöglichst, spätestens aber 
zu Beginn des neuen Schuljahres, zugänglich zu machen, damit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn der daraus 
ableitbare Nachteilsausgleich oder Notenschutz ohne zeitlichen Verzug gewährt werden kann. 
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns an die gegebenen Vorschriften halten. Sollte ein 
entsprechend neues oder neu bestätigtes Gutachten bis zum Beginn des neuen Schuljahres nicht 
vorgelegt werden, müssen wir davon ausgehen, dass die bei der Anmeldung geltend gemachten Lese-
Rechtschreib-Störung nicht mehr vorliegt. 
 
 

Hiermit wird bestätigt, dass wir als Erziehungsberechtigte der künftigen Schülerin/des künftigen 

Schülers                                                      über den oben genannten Sachverhalt informiert wurden. 

 
Passau, den                                                          
               Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 
Stand 10/24 


